
Zeitschrift: Internationale kirchliche Zeitschrift : neue Folge der Revue
internationale de théologie

Band: 79 (1989)

Heft: 2

Artikel: Die Utrechter Erklärung der Bischöfe der altkatholischen Kirchen vom
24. September 1889

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-404752

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 19.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-404752
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Die Utrechter Erklärung der Bischöfe der altkatholischen
Kirchen

vom 24. September 1889

1. Wir halten fest an dem altkirchlichen Grundsatze, welchen Vincen-
tius von Lerinum in dem Satze ausgesprochen hat:

Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus credi-
tum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum.

Wir halten darum fest an dem Glauben der alten Kirche, wie er in
den ökumenischen Symbolen und in den allgemein anerkannten
dogmatischen Entscheidungen der ökumenischen Synoden der ungeteilten

Kirche des 1. Jahrtausends ausgesprochen ist.

2. Als mit dem Glauben der alten Kirche in Widerspruch stehend
und die altkirchliche Verfassung zerstörend, verwerfen wir die
vatikanischen Dekrete vom 18. Juli 1870 über die Unfehlbarkeit und den

Universal-Episkopat oder die kirchliche Allgewalt des römischen Papstes.

Das hindert uns aber nicht, den historischen Primat anzuerkennen,

wie denselben mehrere ökumenische Konzilien und die Väter der
alten Kirche dem Bischof von Rom als dem primus inter pares
zugesprochen haben mit der Zustimmung der ganzen Kirche des I.Jahr¬
tausends.

3. Wir verwerfen auch, als in der Hl. Schrift und der Überlieferung
der ersten Jahrhunderte nicht begründet, die Erklärung Pius IX. vom
Jahre 1854 über die unbefleckte Empfängnis Maria.

4. Was die andern in den letzten Jahrhunderten von dem römischen
Bischof erlassenen dogmatischen Dekrete, die Bullen Unigenitus,
Auctorem fidei, den Syllabus von 1864 usw. betrifft, so verwerfen wir
dieselben, soweit sie mit der Lehre der alten Kirche in Widerspruch
stehen, und erkennen sie nicht als massgebend an. Überdies erneuern
wir alle diejenigen Proteste, welche die altkatholische Kirche von
Holland in früherer Zeit bereits gegen Rom erhoben hat.

5. Wir nehmen das Konzil von Trient nicht an in seinen Entscheidungen,

welche die Disziplin betreffen, und wir nehmen seine dogmatischen

Entscheidungen nur insoweit an, als sie mit der Lehre der
alten Kirche übereinstimmen.

6. In Erwägung, dass die heilige Eucharistie in der katholischen
Kirche von jeher den wahren Mittelpunkt des Gottesdienstes bildet,
halten wir es für unsere Pflicht, auch zu erklären, dass wir den alten
katholischen Glauben von dem heiligen Altarsakramente unversehrt



in aller Treue festhalten, indem wir glauben, dass wir den Leib und
das Blut unseres Herrn Jesu Christi selbst unter den Gestalten von
Brot und Wein empfangen.

Die eucharistische Feier in der Kirche ist nicht eine fortwährende
Wiederholung oder Erneuerung des Sühneopfers, welches Christus
ein für allemal am Kreuze dargebracht hat; aber ihr Opfercharakter
besteht darin, dass sie das bleibende Gedächtnis desselben ist und
eine auf Erden stattfindende reale Vergegenwärtigung jener Einen

Darbringung Christi für das Heil der erlösten Menschheit, welche
nach Hebr. 9, 11, 12 fortwährend im Himmel von Christus geleistet
wird, indem er jetzt in der Gegenwart Gottes für uns erscheint (Hebr.
9, 24).

Indem dies der Charakter der Eucharistie bezüglich des Opfers
Christi ist, ist sie zugleich ein geheiligtes Opfermahl, in welchem die
den Leib und das Blut des Herrn empfangenden Gläubigen Gemeinschaft

miteinander haben (I.Kor. 10, 17).
7. Wir hoffen, dass es den Bemühungen der Theologen gelingen

wird, unter Festhaltung an dem Glauben der ungeteilten Kirche, eine

Verständigung über die seit den Kirchenspaltungen entstandenen
Differenzen zu erzielen. Wir ermahnen die unserer Leitung unterstellten

Geistlichen, in der Predigt und bei dem Unterrichte die wesentlichen

christlichen Glaubenswahrheiten, zu welchen sich die kirchlich
getrennten Konfessionen gemeinsam bekennen, in erster Linie zu
betonen, bei der Besprechung der noch vorhandenen Gegensätze jede
Verletzung der Wahrheit und der Liebe sorgfältig zu vermeiden und
die Mitglieder unserer Gemeinden durch Wort und Beispiel anzuleiten,

Andersgläubigen gegenüber sich so zu verhalten, wie es dem Geiste

Jesu Christi entspricht, der unser aller Erlöser ist.
8. Durch treues Festhalten an der Lehre Jesu Christi, unter Ablehnung

aller durch die Schuld der Menschen mit derselben vermischten
Irrtümer, aller kirchlichen Missbräuche und hierarchischen
Bestrebungen, glauben wir am erfolgreichsten dem Unglauben und der
religiösen Gleichgültigkeit, dem schlimmsten Übel unserer Zeit,
entgegenzuwirken.

Die altkatholischen Kirchen Hollands, Deutschlands, der Schweiz,
Österreichs, der Tschechoslowakei, die nationalen Kirchen in den

Vereinigten Staaten und in Polen, die altkatholische Kirche von
Jugoslawien bekennen sich zu dieser Erklärung.
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